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Regeste

Regeste Art. 25 Abs. 1 MFG. Pflichten des Vortrittsberechtigten gegenüber Fahrzeugen, die
von links kommen. Der Vortrittsberechtigte ist nicht verpflichtet, seine Geschwindigkeit
zum vorneherein zugunsten Nichtberechtigter herabzusetzen, mag für ihn die Sicht nach
links auch völlig verdeckt sein. Darauf Rücksicht zu nehmen, ist Sache des von links
kommenden, vortrittsbelasteten Führers.

Regeste Art. 25 al. 1 LA. Devoirs du bénéficiaire de la priorité envers les véhicules qui
viennent de gauche. Le bénéficiaire de la priorité n'est pas tenu de modérer dès l'abord sa
vitesse en faveur de ceux qui lui doivent le passage, même si, pour lui, la vue est
complètement masquée à gauche. Il appartient à celui qui vient de gauche et doit le passage
de tenir compte de cette circonstance.

Regesto Art. 25 cpv. 1 LA. Doveri dell'avente il diritto di precedenza rispetto ai veicoli
provenienti da sinistra. Chi ha il diritto di precedenza non è senz'altro tenuto a moderare la
sua velocità a favore dei non aventi tale diritto, anche se gli manca ogni visuale a sinistra.
Spetta a chi viene da sinistra, e deve cedere il passaggio, di tener conto di questa
circostanza.

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 25 Abs. 1 MFG und ständiger Rechtsprechung ( BGE 84 IV 58 Erw. 2 und dort
angeführte Urteile) darf der Vortrittsberechtigte nicht in blindem Vertrauen auf den Vortritt
beliebig schnell in die Strassengabelung oder -kreuzung einfahren. Auch er hat aufmerksam
zu sein und die Geschwindigkeit den gegebenen Strassen- und Verkehrsverhältnissen
anzupassen. Nähert er sich einer Kreuzung, so ist er seinerseits gehalten, einem gleichzeitig
von rechts kommenden Fahrzeug den Vortritt zu lassen (Art. 27 Abs. 1 MFG). Damit er
dieser Pflicht nachkommen kann, hat er seine Aufmerksamkeit, ausser seiner Fahrbahn, vor
allem dem für ihn von rechts kommenden Verkehr zuzuwenden und namentlich die
Geschwindigkeit den diesbezüglichen Sichtverhältnissen anzupassen. Dieser erhöhten
Sorgfaltspflicht nach rechts entspricht eine erheblich geringere nach links. Letzterer genügt
der Vortrittsberechtigte im allgemeinen, wenn er sich durch einen raschen Blick nach links
vergewissert, ob er nicht durch besondere Verkehrsverhältnisse an der Ausübung des
Vortrittes gehindert werde. Das ist z.B. anzunehmen, wenn ein von links kommendes
Fahrzeug mit solcher Geschwindigkeit fährt, dass es dem Berechtigten den Vortritt nicht
mehr gewähren kann. In einem solchen Falle hat auch der Vortrittsberechtigte nach den
Vorschriften des Art. 25 Abs. 1 MFG alles vorzukehren, was zur Abwendung der von
einem andern geschaffenen Gefahr geeignet und zumutbar ist. Dagegen braucht er, wie in
BGE 84 IV 59 /60 hervorgehoben wurde, seine BGE 89 IV 98 S. 101 Geschwindigkeit



nicht schon zuvor auf diese Möglichkeit einzustellen; er hat sie nur so zu mässigen, dass er
in jedem Falle einem von rechts kommenden Fahrzeug den Vortritt lassen und einem von
links kommenden ermöglichen kann, auf seine Fahrweise richtig zu reagieren, um ihm, dem
Berechtigten, den Vortritt zu gewähren. Das Kantonsgericht vertritt die Auffassung, die
Anforderung an den Vortrittsberechtigten, einen raschen Blick nach links zu werfen, habe
nur einen Sinn, wenn dieser Führer so langsam fahre, dass er in jedem Falle in der Lage sei,
zweckmässig zu reagieren; daraus folge aber, dass bei schlechten Sichtverhältnissen nach
links auch der Vortrittsberechtigte, gerade wegen dieser Verhältnisse, seine
Geschwindigkeit herabsetzen müsse, selbst wenn dies die Sicht nach rechts nicht verlange.
Diese Pflicht kann dem Vortrittsberechtigten indes gerade nach dem Urteil in BGE 84 IV
58 ff., auf das sich das Kantonsgericht beruft, nicht auferlegt werden. Die Auffassung der
Vorinstanz hätte zur Folge, dass der Vortrittsberechtigte in Fällen wie dem vorliegenden im
Schrittempo fahren müsste. Damit aber würde der Rechtsvortritt als elementare
Verkehrsregel entwertet, ja illusorisch. Diese Folge zeigt, dass der Berechtigte nicht
verpflichtet werden kann, seine Geschwindigkeit zum vorneherein zugunsten
Nichtberechtigter herabzusetzen, mag für ihn die Sicht nach links auch völlig verdeckt sein.
Darauf Rücksicht zu nehmen, ist Sache des von links kommenden, vortrittsbelasteten
Führers. Dieser hat nötigenfalls im Schritttempo zu fahren und sich in die Kreuzung
hineinzutasten ( BGE 84 IV 112 ). Das Erfordernis, einen raschen Blick nach links zu
werfen, ist auch dann nicht sinnlos, wenn der Vortrittsberechtigte seine Geschwindigkeit,
besondere Umstände vorbehalten, nicht im Hinblick auf Gefahren, die von dieser Seite
auftauchen könnten, zu mässigen hat. Nähert sich von links ein Fahrzeug zu schnell, um
ihm den Vortritt lassen zu können, so hat auch der Berechtigte alles zu unternehmen, was
zur Vermeidung eines BGE 89 IV 98 S. 102 Zusammenstosses geeignet und zumutbar ist.
Kommt es trotzdem zum Zusammenstoss, trifft den Vortrittsbelasteten die ganze
Verantwortung. Indem Bernet mit 35 km/Std. in die Kreuzung einfuhr, ermöglichte er
Stieger, ihm den Vortritt zu lassen. Die Geschwindigkeit des Beschwerdeführers war daher
insofern nicht übersetzt.

E. 2
Das Kantonsgericht ist allerdings der Ansicht, der Beschwerdeführer sei selbst dann zu
schnell gefahren, wenn von der Kreuzung abgesehen werde. Die Tiefenackerstrasse sei ein
enges Quartiersträsschen, welches von privaten Liegenschaften mit Gartenausgängen und
Garageausfahrten gesäumt werde und keine Fussgängersteige aufweise. Ein Fahrzeug
müsse deshalb, namentlich wenn es von einem Ortsunkundigen geführt werde, auf dieser
Strasse innert 10 m anhalten können, dürfe also höchstens mit 25 km/Std. fahren. Welche
Geschwindigkeit nach Art. 25 Abs. 1 MFG den Strassen- und Verkehrsverhältnissen
angepasst sei, ist eine Rechtsfrage, die der Kassationshof frei überprüfen kann. Die
Beantwortung der Frage hängt allerdings wesentlich von der Würdigung der örtlichen
Verhältnisse ab, die der kantonale Richter im allgemeinen aus eìgener Wahrnehmung kennt.
Der Kassationshof weicht deshalb von der Ansicht der kantonalen Instanzen über die
zulässige Geschwindigkeit nur ab, wenn es sich aufdrängt. Davon kann hier nicht die Rede
sein. Mag eine Geschwindigkeit von 25 km/Std. unter Verhältnissen wie den vorliegenden
auch niedrig erscheinen, zumal nichts in den Akten darauf hindeutet, dass die
Tiefenackerstrasse zur Zeit des Unfalls unter Verkehr gestanden habe, so hat der
Kassationshof doch keinen Anlass, eine höhere Geschwindigkeit als zulässig zu erklären als
das Kantonsgericht, das einen Augenschein vorgenommen hat. Bernets Geschwindigkeit
von 35 km/Std. war somit nicht den gegebenen Strassenverhältnissen angepasst. Bei diesem



Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob BGE 89 IV 98 S. 103 es dem Beschwerdeführer
auch noch bei einer Geschwindigkeit von 40 km/Std. möglich gewesen wäre, einem
gleichzeitig von rechts kommenden Fahrzeug den Vortritt zu gewähren, wie in der
Beschwerde gestützt auf ein privates Gutachten behauptet wird.

E. 3
Ein Fehler war es auch, dass der Beschwerdeführer bei der Einfahrt in die Kreuzung keinen
Blick nach links warf, um sich zu vergewissern, ob von dort her ein Fahrzeug in die
Kreuzung einzufahren im Begriffe sei, mit dem es zum Zusammenstoss kommen könnte.
Das hätte er tun müssen, als er freie Sicht nach links hatte, und auch tun können, da er nicht
behauptet, dass ihn von rechts kommender Verkehr daran gehindert hätte.
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